

6

Erziehungsdirektion
Direction de 
des Kantons Bern
l'instruction publique

du canton de Berne
Zentralstelle für
Service cantonal de

Berufs-, Studien- und
l’orientation professionnelle

Laufbahnberatung


Bremgartenstrasse 37

Postfach

3001 Bern

Tel. 031 633 81 00

Fax 031 633 81 30

zbsl@erz.be.ch

www.be.ch/berufsberatung

Standards zu Gender und Gleichstellung in der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB) 
von der Geschäftsleitung BSLB am 22. November 2010  verabschiedet.

1. Grundsätze

1.1. Zweck

· Die Standards konkretisieren den Auftrag der Berufs- Studien- und Laufbahnberatung des Kantons Bern, die tatsächliche Gleichstellung von Mädchen und Jungen, Frauen und Männern am ersten und am zweiten Übergang sowie in der beruflichen Laufbahn zu fördern.

· Sie tragen dazu bei, dass die Prozesse der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung so ausgestaltet sind, dass sie keine stereotypen Geschlechterleitbilder reproduzieren und einen aktiven Beitrag zur Gleichstellung von Frauen und Männern leisten.
1.2. Begriffe

1.2.1.
Gleichstellung

· Gleichstellung ist ein Verfassungsauftrag und bedeutet, dass an das Merkmal Geschlecht grundsätzlich keine Vor- oder Nachteile geknüpft werden dürfen. 

· Gleichstellung gibt nicht vor, wie Menschen leben sollen, sondern ermöglicht echte Wahlfreiheit und ein selbstbestimmtes Leben für beide Geschlechter.  

1.2.2.
Gender 

· Gender meint, dass das Geschlecht keine natürliche Begebenheit ist, sondern durch das Zusammenwirken biologischer, historischer und sozialer Faktoren konstruiert wird. 

· Gender bezieht sich nicht nur auf Orientierungen und Verhalten von Individuen, sondern ist auch in gesellschaftliche Strukturen und Organisationen eingeschrieben (z.B. geschlechtersegregierte Arbeitswelt).

· „Die Männer“ und „die Frauen“ sind keine homogene Gruppe. Die Kategorie Gender ist stets auch mit anderen Diversitätsmerkmalen verknüpft, die die Lebenslage mitbestimmen.

1.2.3.
Rollenidentität

· Die Entwicklung der Geschlechterrollenidentität im Jugendalter und der Berufsfindungsprozess fallen zeitlich zusammen. Die in diesem Alter oft engen Geschlechterrollenvorstellungen beeinflussen die berufliche Orientierung. Für Jugendliche eignet sich die Berufswahl für die Konstruktion und Darstellung der eigenen Geschlechteridentität. 

1.2.4. Gender Mainstreaming

· Gender Mainstreaming beinhaltet, dass die Genderperspektive in alle Strukturen und Prozesse selbstverständlich und bewusst implementiert wird und alle Vorhaben so ausgestaltet werden, dass sie einen Beitrag zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann leisten. 

1.3 Gemeinsame Haltung in der BSLB zur Gender- und Gleichstellungsthematik

· Die BSLB versteht die Integration der Genderperspektive in ihre Strukturen und Prozesse als Qualitätsmerkmal ihrer Arbeit.
· Sie setzt sich in allen Prozessen proaktiv dafür ein, dass sich Berufswahlspektrum und Laufbahnmöglichkeiten beider Geschlechter erweitern und dass die Berufswahl den Ressourcen und dem Potenzial des Individuums entspricht.

· Sie unterstützt beide Geschlechter darin, ihre Kompetenzen wahrzunehmen, die eigenen Barrieren und Geschlechterstereotypen zu erkennen und sie zu bearbeiten. 

· Sie motiviert beide Geschlechter, ihre individuellen Ressourcen zu mobilisieren und ihre Entwicklung bewusst und selbstverantwortlich zu gestalten.

· Sie trägt dazu bei, Mut und Selbstvertrauen von Mädchen und Jungen, von Frauen und Männern zu stärken 

· Sie belässt es nicht bei einer Information über Geschlechterunterschiede in Berufen, weil damit das Risiko einer normativen Wirkung verbunden ist, sondern bearbeitet mit allen an der Berufswahl Beteiligten Hintergründe dieser Differenzen und zeigt Möglichkeiten auf, sie zu überwinden.

· Sie stellt Berufe, die traditionellerweise von Frauen bzw. Männern bevorzugt werden, gegenüber beiden Geschlechtern gleichwertig und gleichermassen differenziert dar.

· Sie setzt sich dafür ein, dass Inhalte, Bilder und Sprache frei von Stereotypen sind.

· Sie erhebt Daten geschlechtsspezifisch und wertet sie entsprechend aus. Sie analysiert die Ergebnisse und zieht Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung der Berufsberatung.

· Sie stellt sicher, dass in grössere Vorhaben frühzeitig Gleichstellungsfachwissen einfliesst.

2. Prozesse der BSLB
· Es gehört zur Aufgabe aller in der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung tätigen Fachpersonen ihren Auftrag gendergerecht wahrzunehmen und proaktiv einen Beitrag zur Öffnung der Berufswahl zu leisten. 

· Führungskräfte sorgen für die Bearbeitung der Genderthematik in Strukturen, Prozessen und Projekten und helfen mit die erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen.

· Ziel: Die Ratsuchenden werden proaktiv für eine offene Berufs- und Laufbahnplanung unterstützt. Sie werden ermutigt Ungewohntes zu entdecken und ungewohnte Wege einzuschlagen. 

2.1. Beratungsgespräche

2.1.1. Übergang 1 

· Es ist wichtig, dass beide Elternteile bzw. die Erziehungsberechtigten den Berufswahlprozess begleiten. 

· Zum Erstgespräch werden beide Elternteile bzw. Erziehungsberechtigten eingeladen. 

· Die Öffnung der Berufswahl wird mit konkreten Fragen unterstützt. Es gilt in der Beratung die nachfolgenden Themenkomplexe im Auge zu behalten. Je nach Beratung wird der eine oder andere Themenblock stärker angesprochen. Die Liste der Fragen ist nicht abschliessend. Beraterinnen und Berater sind herausgefordert, ihre eigenen Formulierungen zu finden.

1. Begrenzungen im Berufswahlprozess von Jugendlichen / Vielfalt der Berufsfelder / Lebensentwürfe: 
Wie könntest du vorgehen, damit du möglichst viele Berufe / viele Berufsfelder kennen lernst? Es gibt 22 Berufsfelder: Wie gehst du vor, damit du mehrere kennen lernst? Wie siehst du dich in 10 Jahren bezüglich deiner Berufstätigkeit?

2. Geschlechtsstereotype Vorstellungen bei Jugendlichen / Eltern: 
Stell dir vor, dass jeder Beruf für Frauen und Männer offen ist, welche für dich als Mädchen / Knabe ungewohnte Wahl würdest du treffen?  /  Welche Berufe für ihr /sein Geschlecht ungewohnte Wahl würde sie / er treffen? Welche Hindernisse würden dabei auftreten?

3. Individuelle Stärken / Kompetenzen ins richtige Licht rücken / Selbstvertrauen ansprechen: 
Was erzählen andere über deine Stärken und Talente? Welche Berufe kennst du, die dazu passen, aber für dich als Mädchen / als Knabe ungewohnt sind?

4. Lebenskosten und Lohn:
Wie hoch könnten deine Lebenskosten sein (d.h. wie viel Lohn benötigt jemand zum Leben 

in einem Monat), wenn du die Ausbildung abgeschlossen haben wirst?

Wie erhältst du Informationen über den Lohn deines Wunschberufs (nach der Ausbildung)?

5. Frauen- bzw. Männerberufe:
An Mädchen: Was verstehst du unter typischen Männerberufen? Welche typischen Männerberufe kennst du, die dich interessieren?
An Knaben: Was verstehst du unter typischen Frauenberufen? Welche typischen Frauenberufe kennst du, die dich interessieren?
An Eltern: Was verstehen Sie unter Männer- bzw. Frauenberufen? Welche untypischen Berufsideen würden Sie für Ihr Kind sehen?
Welche Vor- und Nachteile gibt es, wenn eine geschlechtsuntypische Berufswahl getroffen würde?


2.1.2. Übergang 2

· Die Öffnung der Laufbahngestaltung und der Lebensentwürfe wird mit konkreten Fragen unterstützt: Es gilt in der Beratung nachfolgenden Themenkomplexe im Auge zu behalten. Je nach Beratung wird der eine oder andere Themenblock stärker angesprochen. Die Liste der Fragen ist nicht abschliessend. Beraterinnen und Berater sind herausgefordert, ihre eigenen Formulierungen zu finden:

1. Vielfalt der Lebensentwürfe:
Welche Möglichkeiten eines Tages Beruf / Familie / Freizeit / Freiwilligenarbeit etc. zu verbinden sehen Sie? Welche Form würden Sie bevorzugen? Welche Visionen haben Sie dazu?

2. Lebenslanges Lernen
Was verstehen Sie unter lebenslangem Lernen? Welche Ideen haben Sie dazu, wenn Sie sich als Berufsmann bzw. Berufsfrau vorstellen mit 30, 40, 50 Jahren? Sie stehen jetzt da (aktuelles Alter in einer Altersskala von 20 – 65 Jahren), die Berufstätigkeit dauert bis 63 bzw. 65 Jahre, welche Zeit möchten Sie in die Ausbildung investieren? Welche Vor- und Nachteile hat dies?

3. Ausbildungsdauer, Löhne
Welcher Zusammenhang besteht zwischen Ausbildungsdauer und Lohn? Wie erhalten Sie Informationen über Löhne? 

4. Laufbahnplanung
Welche Gefühle, Wünsche und Befürchtungen haben Sie, wenn Sie Ihre berufliche Laufbahn planen? Gibt es dabei für Sie typisch Weibliches bzw. typisch Männliches? Wie wirkt sich dies aus auf Ihre Laufbahnplanung?

5. Selbstvertrauen
Welche beruflichen Entwicklungen trauen Sie sich zu? Wann wünschten Sie sich mehr Selbstvertrauen bezüglich Ihrer beruflichen Entwicklung?


2.2. Produktion und Vermittlung von Informationen 

1. Inhalt, Bild und Sprache 
Die BSLB stellt in ihren eigenen Informationsmaterialien und Medien sicher, dass Inhalte, Bilder und Sprache die Vielfalt der Geschlechterrollen zeigen und einseitige Geschlechterbilder vermeiden. Sie nutzt ihre Einflussmöglichkeiten, um diesen Standard auch in die Herstellungsprozesse von Infomaterialien und Medien einzubringen, für die sie nicht oder nicht selbst verantwortlich ist (z.B. berufsberatung.ch; myberufswahl.ch). In Infothek und Beratung werden bewusste Entscheide gefällt, ob und in welcher Weise mit Infomaterial und Medien gearbeitet wird, die diesem Standard nicht entsprechen.

2. Vorlagen
Die kantonalen Folienvorlagen für Einführungsveranstaltungen sind in Bild und Text gendergerecht gestaltet. Die Thematik der geschlechtsspezifischen Begrenzungen wird so präsentiert, dass eine Auseinandersetzung ausgelöst wird und Eltern und Lehrpersonen konkrete Anregungen erhalten, wie sie eine Öffnung der Berufswahl unterstützen können. 

3. Geschlechtsspezifische Angebote
In der Infothek gibt es Informationen zu Angeboten speziell für Mädchen / Frauen bzw. Knaben / Männer, die dazu beitragen die beruflichen Perspektiven zu erweitern.

4. Statistiken
Es gibt geschlechtsspezifische Datenerhebungen, Auswertungen und Interpretationen zu Übergangslösungen, Berufen und Ausbildungen.

5. Hilfsmittel für die Beratung
Die Hilfsmittel (Fotos, Tests, Übersichten, Arbeitsblätter) sind gendergerecht gestaltet.


2.3. Zusammenarbeit mit Schulen / Lehrpersonen

1. Kantonales Berufswahlkonzept
Die Fachleute der BSLB nutzen ihre im kantonalen Berufswahlkonzept definierte Rolle, um bei der Umsetzung des Konzepts auf eine Öffnung des Berufs- und Laufbahnplanung hinzuwirken.

2. Schulinternes Berufswahlkonzept
Die Berufs- und Laufbahnberaterinnen und –berater nutzen ihre Kontakte mit Schulen, um auf die Bedeutung von Massnahmen zur Öffnung der Berufswahl im schulinternen Berufswahlkonzept hinzuweisen. Die Fachpersonen der BSLB sprechen mit Lehrpersonen darüber, wie sie die Öffnung der Berufswahl und die Überwindung von Stereotypen unterstützen können (z.B. AVANTI).


3. Einführungsveranstaltungen für Erziehungsberechtigte bzw. für Schülerinnen und Schüler
Auf  das unterschiedliche Verhalten von Mädchen und Knaben im Berufswahlprozess wird hingewiesen. Eine Auseinandersetzung dazu wird angeregt. Eltern werden auf konkrete Angebote hingewiesen (z.B. Veranstaltungen speziell für Mädchen oder Knaben, Nationaler Zukunftstag. Seitenwechsel für Mädchen und Jungs).

4. Veranstaltungen mit Schulen
An den Veranstaltungen mit Schulen sind beide Geschlechter ausgewogen beteiligt (z.B. Podium, Referentinnen und Referenten). Gegenstand von Forumsveranstaltungen und Dialogveranstaltungen sind u.a. konkrete Möglichkeiten, wie die Schule die Überwindung von Geschlechterstereotypen bearbeiten und eine Öffnung der Berufswahl unterstützen kann. 


5. Schulfächer
Heute gewährleistet der Stundenplan, dass Mädchen und Knaben bei Wahlfächern / Pflichtwahlfächern die gleichen Möglichkeiten haben. In der Berufswahlvorbereitung werden Mädchen und Knaben ermutigt, ihre Fächerwahl nach individuellen Interessen und Fähigkeiten und nicht nach gesellschaftlichen Konventionen zu wählen. 

3. Controlling
· Die Geschäftsleitung der Zentralstelle für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung legt im Rahmen der Jahresplanung einen thematischen Schwerpunkt bei einem Genderthema, an welchem zielgerichtet und koordiniert gearbeitet wird. Ziel ist es, zu diesem Thema verschiedene innovative Ansätze zur Öffnung der Berufswahl zu erproben, die gemachten Erfahrungen auszuwerten und gemeinsam und kontinuierlich eine gute Praxis zu entwickeln. 

· Die Umsetzung erfolgt da, wo die Zuständigkeiten liegen.

3.1. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
· Sie reflektieren die Standards für ihr Handeln im Rahmen von Intervision, Supervision und Weiterbildung.

3.2. 
Berufsberatungs- und Berufsinformationszentren BIZ

· Sie konkretisieren in ihrer Jahresplanung, wie sie die Standards umsetzen.

· In den Beurteilungsgesprächen werden die Bemühungen und Erfahrungen zu den Standards besprochen.

· In Fallbesprechungen und Intervisionen werden bewusst auch Genderthemen aufgegriffen.

3.3.
Abteilung BSLB 

· Sie konkretisiert in Übereinstimmung mit den Genderzielen des Amts, wie der thematische Schwerpunkt in der Abteilung umgesetzt wird. 

· Die Überprüfung findet im Rahmen der Jahresziele der Geschäftsleitung statt.

· Die Abteilung sorgt dafür, dass den BIZ die Instrumente und Informationen zur Bearbeitung des Schwerpunktthemas zur Verfügung stehen.

· Sie bietet gemeinsam mit der kantonalen Fachstelle für die Gleichstellung von Frauen und Männern FGS eine jährliche Genderplattform für Mitarbeitende aller Regionalstellen an, an welcher der thematische Schwerpunkt zur Sprache kommt, Innovationen und Erfahrungen präsentiert und reflektiert sowie Umsetzungen in den Regionen diskutiert werden.

· Mindestens alle zwei Jahre findet eine Aussprache zwischen der Geschäftsleitung und der FGS zu Rückblick und Ausblick statt.

· Die Abteilung zieht bei der Planung grösserer Vorhaben und Projekte die FGS bei.

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

Maurin Schmid, Vorsteher

Bern, 22. November 2010
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